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Leitli nien zu m Unterhalt

Stand 01 .09 .2010

zur Ergänzung der Düsseldorfer Tabelle herausgegeben
von den Senaten für Familiensachen des Oberlandesqerichts Düsseldorf

U nterhaltsrechtl iches Einkommen

1.  Ge lde innahmen

1 . 1

Auszugehen ist  vom Jahresbruttoeinkommen einschl ießl ich Weihnachts- und Urlaubsgeld
sowie  sons t iger  Zuwendungen,  w ie  z .B .  Tant iemen und Gewinnbete i l igungen.

1 . 2

E inmal ige  höhere  Zah lungen,  w ie  z .B .  Abf indungen oder  Jub i läumszuwendungen,  s ind  au f
einen angemessenen Zeitraum zu vertei len ( in der Regel mehrere Jahre).

1 . 3

Überstundenvergütungen werden in der Regel dem Einkommen vol l  zugerechnet,  soweit  s ie
berufsübl ich sind oder nur in geringem Umfang anfal len oder wenn der Mindestunterhalt  min-
der jähr iger  K inder  oder  der  en tsprechende Unterha l t  ihnen nach $  1603 Abs.2  S.2  BGB
gletchgestel l ter Vol l jähr iger nicht gedeckt ist .  Sonst ist  die Anrechnung unter Berücksicht igung
des Einzelfal ls nach Treu und Glauben zu beurtei len.

1 . 4

Auslösungen und Spesen sind nach den Umständen des Einzelfal ls anzurechnen. Soweit  sol-
che Zuwendungen geeignet sind, laufende Lebenshaltungskosten zu ersparen, ist  diese Er-
sparnis in der Regel mit  1/ ,  des Nettobetrags zu bewerten.



1 . 5

Bei Selbständigen ist  grundsätzl ich vom durchschnit t l ichen Gewinn während eines längeren
Zeitraums von in der Regel mindestens drei  aufeinander folgenden Jahren, mögl ichst den letz-
ten drei  Jahren, auszugehen.

Für die Vergangenheit  s ind die in dem jewei l igen Kalenderjahr erziel ten Einkünfte maßge-
bend.

Anstatt auf den Gewinn kann ausnahmsweise auf die Entnahmen abzüglich der Einlagen ab-
gestel l t  werden, wenn eine zuverlässige Gewinnermitt lung nicht möglich oder der Betriebsin-
haber unterhaltsrechtl ich zur Verwertung seines Vermögens verpfl ichtet ist.

Abschreibungen (Absetzung für Abnutzung: AfA) können insoweit anerkannt werden, als dem
steuerl ich zulässigen Abzug ein tatsächlicher Wertverlust entspricht. Dies ist bei Gebäuden in
der Regel nicht der Fall .  Zinsen für Kredite, mit denen die absetzbaren Wirtschaftsgüter f inan-
ziert werden, mindern den Gewinn. Wenn und sowert die Abschreibung unterhaltsrechtl ich
anerkannt wird, sind Tilgungsleistungen nicht zu berücksichtigen.

Steuer und Vorsorgeaufwendungen sind nach Nr. 10.1 zu berücksicht igen. Der Gewinn ist
nicht um berufsbedingte Aufwendungen (Nr.  '10.2.1) zu kürzen.

' 1 .6

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung werden durch eine Überschussrechnung ermittelt .
Dabei kann zur Ermitt lung der durchschnitt l ichen Einkünfte auf einen Mehrjahreszeitraum ab-
gestel l t  werden. Nr. '1.5 Abs. 2 gi l t  entsprechend. Hinsichtl ich der Abschreibungen gi l t  Nr. '1.5.

Auch Kapitaleinkünfte sind unterhaltsrechtl iches Einkommen.

1 . 7

Steuererstattungen sind in der Regel
Pr inz ip ) ;  be i  Se lbs tänd igen kann zur
Zeitraum der Veranlagung abgestel l t
recht l ich nicht zu berücksicht igenden
tracht.

in dem Jahr,  in dem sie anfal len, zu berücksicht igen ( ln-
Ermit t lung eines repräsentat iven Einkommens auf den
werden (Für-Prinzip).  Steuervortei le,  die auf unterhalts-
Aufwendungen beruhen, bleiben in der Regel außer Be-
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sonst ige Einnahmen wie z.  B. berufstypische Trinkgelder,  Krankentagegeld.

2. Sozial leistungen

2 . 1

Arbei ts losengeld ($ 117 SGB l l l )  und Krankengeld s ind Einkommen.

2 . 2

Arbeits losengeld l l  und andere Leistungen nach dem SGB l l  s ind Einkommen beim Verpf l ich-
teten. Beim Berecht igten sind Arbeits losengeld l l  und Sozialgeld kein Einkommen, nicht sub-
sidiäre Leistungen nach dem SGB l ls ind Einkommen, insbesondere befr istete Zuschläge $ 24
SGB l l ,  E ins t iegsge ld  S  29  SGB l l ,  En tschäd igung fü r  Mehraufwendungen S 16  SGB t t .  D ie
Geltendmachung von Unterhalt  durch den Hi l feempfänger kann jedoch treuwidr ig setn, wenn
er infolge des Ausschlusses des Anspruchsübergangs (vgl .  $ 33 Abs.2 SGB l l )  insbesondere
für die Vergangenheit  (aber al lenfal ls bis zur Rechtshängigkeit)  durch das Arbeits losengeld l l
oder das Sozialgeld und den Unterhalt  mehr als seinen Bedarf  erhalten würde.

2 .3

wohngeld ist Einkommen, soweit es nicht erhöhte wohnkosten abdeckt.

z . +

BAföG-Leistungen (außer Vorausleistungen) sind Einkommen, auch soweit sie als Darlehen
oewährt werden.

2 . 5

Elterngeld ist  Einkommen, soweit  es über den Sockelbetrag von 300 EUR bzw. '150 EUR bei
ver längertem Bezug hinausgeht.  Der Sockelbetrag sowie Erziehungsgeld sind nur dann Ein-
kommen,  wenn e iner  der  Ausnahmefä l le  der  $g  11  BEEG,  g  s .  2  BETzGG vor l ieg t .



2 . 6

Unfal l -  und Versorgungsrenten sowie Übergangsgelder aus der Unfal l -  bzw. Rentenversiche-
rung s ind  E inkommen.

2 . 7

Leistungen aus der Pf legeversicherung, Bl indengeld, Schwerbeschädigten- und Pf legezulagen
nach Abzug eines Betrages für tatsächl iche Mehraufwendungen sind Einkommen; bei Sozial-
le istungen nach $ 16'10a BGB wird widerlegbar vermutet,  dass sie durch Aufwendungen auf-
gezehrt  werden.

z . ö

Der Antei l  des an die Pf legeperson weitergelei teten Pf legegeldes, durch den ihre Bemühun-
gen abgegolten werden, ist  Einkommen. Bei Pf legegeld aus der Pf legeversicherung gi l t  dies
nur  nach Maßgabe des  $  13  Abs .  6  SGB X l .

2 . 9

Le is tungen zur  Grunds icherung nach den SS 41 f f .  SGB X l l  s ind  anders  a ls  be im Ehegat tenun-
terhalt  beim Verwandtenunterhalt  ( insbesondere Eltern- und Kindesunterhalt)  als Einkommen
des Beziehers zu berücksicht iqen.

2 . 1 0

Sozialhi l fe ist kein Einkommen; jedoch kann die Geltendmachung von Unterhalt durch den
Hilfeempfänger treuwidrig sein, wenn er infolge des Ausschlusses des Anspruchsübergangs
( v g l  S 9 4 A b s .  1 S a t z 3 u n d 4 , A b s . 2 u n d A b s . 3 N r .  l  u n d 2 S G B X l l )  - i n s b e s o n d e r e f ü r d i e
Vergangenheit (aber al lenfal ls bis zur Rechtshängigkeit) - durch die Sozialhi l fe und den Unter-
halt mehr als seinen Bedar-f erhalten würde.

2 . 1 1

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind kein Einkommen.



3. Kindergeld

Kindergeld ist  kein Einkommen der Eltern. Kinderzulagen und Kinderzuschüsse zur Rente
sind, wenn die Gewährung des staat l ichen Kindergeldes entfäl l t  (g 65 EStG; S 270 SGB Vl),  in
dessen Höhe w ie  K inderge ld ,  im Übr igen w ie  E inkommen zu  behande ln  (BGH FamRZ 1981,
28.29\.

4. Geldwerte Zuwendungen des Arbeitgebers

Geldwerte Zuwendungen des Arbeitgebers al ler Art ,  z.B. Firmenwagen, freie Kost und Logis,
mietgünst ige Wohnung, sind dem Einkommen hinzuzurechnen, soweit  s ie entsprechende Ei-
genaufwend u ngen ersparen.

5. Wohnwert

Der Wohnvorlei l  durch mietfreies Wohnen im eigenen Heim ist  als wir tschaf l iche Nutzung des
Vermögens wie Einkommen zu behandeln, wenn sein Werl  die Belastungen übersteigt,  die
unter Berücksicht igung der staat l ichen Eigenheimförderung durch die al lgemeinen Grund-
stückskosten und - lasten, durch Annuitäten und durch sonst ige nicht nach S 556 BGB umlage-
fähige Kosten entstehen.

Z insen s ind  in  d iesem Zusammenhang absetzbar ,  T i lgungs le is tungen,  wenn s ie  n ich t  der  e in -
sei t tgen Vermögensbi ldung dienen, insoweit  kommt al lein eine Berücksicht igung unter dem
Gesichtspunkt der ergänzenden Altersvorsorge in Betracht (vgl .  Zi f fer 10..1).

Auszugehen ist  von der erzielbaren Miete (objekt iver oder vol ler Wohnwert) .  Wenn es nicht
mögl ich oder zumutbar ist ,  die Wohnung aufzugeben und das Objekt zu vermieten oder zu
veräußern, kann stattdessen die ersparte Miete angesetzt werden, die angesichts der persön-
l ichen und wirtschaft l ichen Verhältnisse angemessen wäre (subjekt iver oder angemessener
Wohnwert) .  Dies kommt insbesondere für die Zeit  bis zur endgült igen Vermögensauseinan-
dersetzung oder bis zum endgült igen Scheitern der Ehe, etwa bei Zustel lung des Scheidungs-
antrags, rn Betracht,  wenn ein Ehegatte das Eigenheim al lein bewohnt.



6. Haushaltsführung

Für die Führung des Haushalts eines leistungsfähigen Dritten ist ein Einkommen anzusetzen.
Bei der Haushaltsführung durch einen Nichterwerbstätigen kann in der Regel ein Betrag von
350 EUR monatl ich anoesetzt werden.

7.  E inkommenausunzumutbarerErwerbstät igkei t

Einkünfte aus Nebentätigkeit und unzumutbarer Erwerbstätigkeit sind im Rahmen der Bil l igkeit
(vg l  SS 242,  1577 Abs.  2  BGB)als  Einkommen zu berücks icht igen.

8. Freiwi l l ige Zuwendungen Dri t ter

Freiwi l l ige Leistungen Dri t ter (2.B. Geldleistungen, mietfreies Wohnen) sind kein Einkommen,
es sei  denn, dass die Anrechnung dem Wil len des Dri t ten entspr icht.

9.  Erwerbsobl iegenheit  und Einkommensf ikt ion

Einkommen sind auch aufgrund einer unterhaltsrecht l ichen Obl iegenheit  erzielbare Einkünfte,
die sich bei gesteigerter Unterhaltspf l icht gemäß S 1603 Abs. 2 BGB im Rahmen der Zumut-
barkeit  auch aus einer Nebentät igkeit  ergeben können.

10 .  Bere in igung des  E inkommens

10.1 Steuern und Vorsorgeaufwendungen

Vom Bruttoeinkommen sind Steuern, Sozialabgaben und/oder angemessene Vorsorgeauf-
wendungen abzusetzen (Nettoeinkommen); zu den angemessenen Vorsorgeaufwendungen
kann auch eine zusätzl iche Altersvorsorqe zählen.

Personen, die der gesetzl ichen Rentenversicherung nicht unter l iegen, können für ihre Alters-
vorsorge regelmäßig 20 % ihres Bruttoeinkommens aufwenden. Für eine zusätzl iche Alters-
vorsorge können sie ebenso wie gesetzl ich Rentenversicherte weitere 4 % (bei El ternunterhalt
5 %) ihres Bruttoeinkommens einsetzen. Ferner können bei Personen, die der gesetzl ichen
Rentenversicherung unter l iegen, 20 % des oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze der ge-
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setzl ichen Rentenversicherung l iegenden Einkommens als angemessene Altersversorgung
aufgewendet werden.

Steuerzah lungen und -nachzah lungen s ind  in  der  Rege l  in  dem Jahr ,  in  dem s ie  an fa l len ,  zu
berücksicht igen ( ln-Prinzip).  Bei Selbständigen kann auf den Zei l raum der Veranlagung abge-
stel l t  werden (Für-Prinzip).  Grundsätzl ich ist  jeder gehalten, ihm zustehende Steuervortei le in
Anspruch zu nehmen; hierzu gehört  bei  unstrei t igem, freiwi l l ig geleistetem oder t i tu l iertem,
aber nicht angegri f fenem Unterhalt  auch das Realspl i t t ing (vgl .  BGH FamRZ 2007, S. 793 f ;
BGH FamRZ 2007,  S .  BB2 f ;  BGH FamRZ 2007,  1303) .  Ob im lau fenden Jahr  von der  Mög-
l ichkeit  der Eintragung eines Freibetrages Gebrauch zu machen ist ,  r ichtet s ich nach den Um-
ständen des Einzelfal ls.

10.2 Berufsbedingte Aufwendungen

10.2.1

Für berufsbedingte Aufwendungen gi l t  Anm. A. 3 der Düsseldorfer Tabelle.

10 .2 .2

Als notwendige Kosten der berufsbedingten Nutzung eines Kraft fahrzeugs können 0,30 EUR
pro gefahrenem Ki lometer ($ 5 Abs. 2 Nr.2 JVEG) angesetzt werden. Ab dem 31. Entfer-
nungski lometer kommt in der Regel eine Kürzung der Ki lometerpauschale auf 0,20 EUR in
Betracht.

10 .2 .3

FÜr  d ie  Ausb i ldungsvergütung e ines  K indes ,  das  im Hausha l t  der  E l te rn  oder  e ines  E l te rn te i l s
wohnt,  gi l t  Anm. A. B der Düsseldorfer Tabel le.  Lebt das Kind im eigenen Haushalt ,  ist  Anm.
A. 3 der Düsseldorfer Tabel le anzuwenden.

10.3 Kinderbetreuung

Das Einkommen aus einer neben der Kinderbetreuung ausgeübten Erwerbstätigkeit kann um
den notwendigen, konkret dargelegten Aufwand für die Betreuung des Kindes vermindert wer-
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den. Zum Aufwand für die Betreuung des Kindes zählen nicht die Kosten des Kinderoartenbe-
suchs, diese sind Mehrbedarf  des Kindes.

10.4 Schulden

Schulden können je nach den Umständen des Einzelfal ls (Art ,  Grund und Zeitpunkt des Ent-
s tehens)  das  anrechenbare  E inkommen vermindern .  D ie  Abzah lung so l l  im Rahmen e ines
Ti lgungsplans in angemessenen Raten erfolgen. Dabei s ind die Belange von Unterhaltsgläu-
biger,  Unterhaltsschuldner und Dri t tgläubiger gegeneinander abzuwägen. Unter Umständen
besteh t  im Rahmen ges te iger te r  Unterha l tsp f l i ch t  nach $  1603 Abs.2  BGB d ie  Ob l iegenhe i t
zur Einlei tung eines Insolvenzverfahrens und Geltendmachung der gesetzl ichen pfändungs-
f re ig renzen (BGH FamRZ2005,608;  BGH FamRZ 2008.497\ .

10.5 nicht besetzt

10 .6  Vermögensb i ldung

Vermögenswirksame Leistungen, die nicht unter Nr.  10. '1 fal len, vermindern das Einkommen
nicht.  Zusatzleistungen des Arbeitgebers für die vermögenswirksame Anlage sind dem Bezie-
her zu belassen.

Kindesunterhal t

1 1 . Bemessun gsgru ndlage (Tabel len unterhalt)

Der Kindesunterhalt  ist  der Düsseldorfer Tabel le unter Beachtung des Bedar-fskontrol lbetra-
ges (Anm. A. 6) zu entnehmen. Bei minderjähr igen Kindern kann er als Festbetrag oder als
Prozentsatz des Mindestunterhalts gemäß S 1612 a Abs. 1 BGB geltend gemacht werden.

1 1  . 1

In den Unterhaltsbeträgen sind Beiträge zur Kranken- und Pf legeversicherung sowie Studien-
gebühren nicht enthalten.



1 1 . 2

Bei minderjähr igen Kindern, die bei einem Elterntei l  leben, r ichtet s ich die Eingruppierung in
die DÜsseldorfer Tabel le nach dem anrechenbaren Einkommen des anderen Elterntei ls.  Der
Bedarfskontrol lbetrag (Anm. A. 6 der Düsseldorfer Tabel le) und Ab- oder Zuschläge (Anm. A.
1 der Düsseldor-fer Tabel le) s ind zu beachten.

12 .  Minder jähr ige  K inder

1 2 . 1

Der betreuende Elterntei l  braucht in der Regel keinen Barunterhalt  für das minderjähr ige Kind
zu leisten. Eine antei l ige oder al leinige Barunterhaltspf l icht des betreuenden Elterntei ls kommt
jedoch dann in Betracht,  wenn sein Einkommen bedeutend höher als das des anderen Eltern-
tei ls ist  und entweder dessen angemessener Bedarf  (S 1603 Abs. 2 Satz 3 BGB, Anm. A 5 l l
der DÜsseldorfer Tabel le) bei  Leistung des Barunterhalts gefährdet ist  oder die al leinige Inan-
spruchnahme des nicht betreuenden Elterntei ls zu einem erhebl ichen f inanziel len Unoleich-
gewicht zwischen den Eltern führt .

1 2 . 2

Das bereinigte Einkommen des Kindes, das von einem Elterntei l  betreut wird, wird nur tei lwei-
se, in der Regel zur Hälf te auf den Barunterhalt  angerechnet;  im übrigen kommt es dem be-
treuenden Elterntei l  zu Gute.

1 2 . 3

Sind, z.  B. bei  auswärt iger Unterbr ingung des Kindes, beide Eltern zum Barunterhalt  verpf l ich-
tet,  haften sie antei l ig nach Nr. 13.3 für den GesamtbedarJ.

1 2 . 4

Bei Zusatzbedarf  (Kostenvorschuss, Mehrbedarf ,  Sonderbedarf)  gi l t  S 1606 Abs.3 Satz 1
B G B .

13.  Vol l jähr ige Kinder

13.1
Der Unterhalt für vol l jährige Kinder, die noch im Haushalt der Eltern oder eines Elterntei ls
wohnen, r ichtet sich nach der 4. Altersstufe der Düsseldorfer Tabelle. Dies gi l t  bis zur Vollen-
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dung des 2'1.  Lebensjahres auch für unverheiratete vol l jähr ige Kinder,  die sich in der al lgemei-
nen Schulausbi ldung bef inden. lhr Bedarf  bemisst s ich, fal ls beide Eltern leistungsfähig sind,
in der Regel nach dem zusammengerechneten Einkommen ohne Höhergrupprerung nach
Anm' A'  1 der DÜsseldorfer Tabel le.  Für die Haftungsquote gi l t  13.3. Ein Elterntei t  hat jedoch
höchstens den Unterhalt  zu leisten, der sich al lein -  unter Berücksicht igung von Anm. A. 1 der
Düsseldorfer Tabel le -  nach seinem Einkommen ergibt.
Für ein vol l jähr iges Kind mit  eigenem Hausstand gi l t  Anm. A. 7 Abs. 2 der Düsseldorfer Tabel-
le '  Von diesem Regelbetrag kann bei entsprechender Lebensstel lung der Eltern abgewichen
werden.

I  J . Z

Das bereinigte Einkommen des vol l jähr igen Kindes wird in der Regel in vol lem Umfange auf
den Bedarf  angerechnet.  Bei Einkünften aus unzumutbarer Erwerbstät igkeit  gi l t  g 1 577 Abs.2
BGB entsprechend. Zu den Einkünften des Kindes gehören auch BAföG-Darlehen und Ausbi l -
dungsbe ih i l fen .

I J . J

Sind beide Eltern barunterhaltspf l icht ig,  bemisst s ich die Haftungsquote nach dem Verhältnis
rhrer anrechenbaren Einkünfte. Diese sind vorab jewei ls um den Sockelbetrag zu kürzen. Der
Sockelbetrag entspr icht dem angemessenen Selbstbehalt  gemäß Anm. 5 Abs. 2 der Düssel-
dorfer Tabel le,  bei  minderjähr igen unverheirateten und ihnen gleichgestel l ten vol l jähr igen Kin-
dern  ($ '1603 Abs '  25 .2  BGB)  jedoch dann dem notwend igen Setbs tbehat t  gemäß Anm.  5
Abs'  1 der Düsseldorfer Tabel le,  wenn bei einem Sockelbetrag in Höhe des angemessenen
Selbstbehalts der Bedarf  dieser Kinder nach der ersten Einkommensgruppe nicht s icherge-
stel l t  ist .

Bei minderjähr igen unverheirateten und ihnen gleichgestel l ten vol l jähr igen Kindern (S j603
Abs' 2 Satz 2 BGB) sind die anrechenbaren Einkommen der Eltern außerdem wegen gleich-
rangiger Unterhaltspf l ichten und bei anderen vol l jahr igen Kinoern wegen vorrangiger Unter-
haltspflichte n zu kürzen.

Der Verlei lungsschlÜssel kann bei Vorl iegen besonderer Umstände (2. B. Betreuung ernes
behinderten Vol l jähr igen) wertend verändert  werden.

14. Verrechnung des Kindergeldes



Kindergeld wi rd nach S 1612 b BGB
gen Kindern, die von einem Elterntei l

1 1

zur Deckung des Barbedar-fs verwandt, bei minderjähri-
betreut werden zur Hälfte, ansonsten in vol ler Höhe.

Ehegattenunterhalt

1 5 .

1 q  4

Unterhaltsbedarf

Der Bedarf  der Ehegatten r ichtet s ich nach ihren Einkommens- und Vermögensverhältnis-
sen im Unterhaltszeitraum, soweit  diese als die ehel ichen Lebensverhältnisse nachhalt ig
prägend anzusehen sind. Dabei s ind spätere Anderungen des verfügbaren Einkommens
der Ehegatten grundsätzl ich zu berücksicht igen, unabhängig davon wann sie eingetreten
sind und ob es sich um Minderungen oder Verbesserungen handelt  (Wandelbarkeit  der
ehel ichen Lebensverhältnisse).  Eine Einkommensreduzierung ist  dann unbeacht l ich, wenn
sie auf einem unterhaltsrecht l ich vorwerfbaren Verhalten beruht.  Beim Unterhaltsberecht ig-
ten ist  zusätzl ich S 1573 Abs. 4 BGB zu berücksicht igen. Unerwartete, nicht in der Ehe an-
gelegte Steigerungen des Einkommens des Verpf l ichteten ( insbesondere aufgrund eines
Karr ieresprungs) oder auf Wiederverheiratung beruhende Steuervoftei le bleiben unberück-
sicht igt ,  es sei  denn, sie dienen zum Ausgleich des hinzugetretenen Bedarfs weiterer Un-
terhaltsberecht igter (BGH FamR22009,411 und FamRZ 2009, 579).
Es ist  von einem Mindestbedarf  auszugehen, der nicht unter dem Existenzminimum für
nrcht Erwerbstät ige l iegen darf  (Anm. B V Nr. 2 der Düsseldorfer Tabel le).

Bei Berechnung des Bedarfs ist  von dem anrechenbaren Einkommen des Pf l icht igen
(Nr .  10)  vorab  der  K indesunterha l t -Zah lbe t rag  -  abzuz iehen.  Ergänzend w i rd  au f  B .  l l l  der
DÜsseldorfer Tabel le Bezug genommen. Dies gi l t  auch für nachehel ich entstandene An-
sprüche auf Kindesunterhalt .

Auch Unterhalt für nachrangige voll jährige Kinder ist abzusetzen, wenn der Kindesunterhalt
die ehelichen Lebensverhältnisse geprägt hat und den Eheleuten ein angemessener Unter-
halt verbleibt.
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t c . z

Der Bedarf  eines jeden Ehegatten ist  grundsätzl ich mit  der Hälf te des unterhaltsrechf l ich
relevanten Einkommens beider Ehegatten anzusetzen.

Dem erwerbstät igen Ehegatten steht vorab ein Bonus von t l ,  seiner Enverbseinkünfte als
Arbeitsanreiz und zum Ausgleich derjenigen berufsbedingten Aufwendungen zu, die sich
nicht nach objekt iven Merkmalen eindeut ig von den pr ivaten Lebenshaltungskosten aogren-
zen rassen.

Der Erwerbstät igenbonus tst  von dem gemäß Nr. 10 bereinigten Erwerbseinkommen. das
zusätzl ich um den Kindesunterhalt  in Höhe des Zahlbetrages zu mindern ist ,  zu bi lden.

Der Bedarf  des berecht igten Ehegatten beträgt danach '1,  der Erwerbseinkünfte des ande-
ren Ehegatten und ol ,  der eigenen Erwerbseinkünfte sowie t l ,  der sonst igen Einkünfte bei-
der Eheleute. Der Bedarf des Verpflichteten beträgt ol, der eigenen Erwerbseinkünfte und 3/7

der Erwerbseinkünfte des anderen Ehegatten sowie t /2 des sonst igen Einkommens beider
E heleute (Quotenbedarf) .

1 5 . 3

Bei sehr guten Einkommensverhältnissen der Eheleute kommt eine konkrete Bedarfsbe-
rechnung in Betracht. Von sehr guten Einkommensverhältnissen kann in der Regel ausge-
gangen werden, wenn das bereinigte Gesamteinkommen der Eheleute oberhalb der höchs-
ten Einkommensgruppe der Düsseldorfer Tabelle l iegt.

4tr, /1

Verlangt der Berechtigte neben dem Elementarunterhalt für Alter, Krankheit und pflegebe-
dürft igkeit Vorsorgeunterhalt,  den er aus seinen eigenen Einkünften nicht decken kann, sind
grundsätzl ich die vom Pfl ichtigen geschuldeten Beträge wie eigene Vorsorgeaufwendungen
(Nr.  10. '1)von se inem Einkommen abzuzienen.

Altersvorsorgeunterhalt wird nicht geschuldet, wenn das Existenzminimum des Berechtioten
nicht gesichert ist.

Zur Ermitt lung des Altersvorsorgeunterhalts wird zunächst ein vorläufiger Elementarunter-
halt nach Nr. 15.2, 21.4 bestimmt. Einkünfte des Berechtigten, die zu keinerAltersvorsorge
fÜhren, bleiben unberücksichtigt. Hinzu kommt ein Zuschlag entsprechend der jeweils gült i-
gen Bremer Tabelle. Von dieser Bruttobemessungsgrundlage wird mit Hil fe des jeweil igen
Beitragssatzes in der gesetzl ichen Rentenversicherung (Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbei-
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trag) der Vorsorgeunterhalt errechnet. Dieser wird vom bereinigten Nettoeinkommen des
Verpfl ichteten abgezogen; auf dieser Basis wird der endgült ige Elementarunterhalt errech-
neI.

Die zweistuf ige Berechnung und der Vorwegabzug des Vorsorgeunterhalts für Al ter,  Krank-
heit  oder Pf legebedürf t igkeit  können unterbleiben, wenn und soweit  der Verpf l ichtete über
nicht prägendes Einkommen verfügt,  das den Mehrbedarf  übersteigt,  oder wenn und soweit
auf den Bedarf  nicht prägendes Einkommen des Berecht igten angerechnet wird (BGH
FamRZ 1999.372), .

'15 .5

Trennungsbedingter Mehrbedarf  kann berücksicht igt  werden, wenn der Berecht igte oder der
Verpf l ichtete über zusätzl iches nicht prägendes Einkommen verfügen, das die Zahlung des
nach dem prägenden Einkommen berechneten Unterhalts sowie des trennungsbedingten
Mehrbedarfs er laubt.

1 5 . 6

Schuldet der Unterhaltspf l icht ige sowohl einem geschiedenen als auch einem neuen Ehe-
gatten Unterhalt ,  so ist  der nach den ehel ichen Lebensverhältnissen (S 1578 Abs. 1 BGB)
zu bemessende Bedarf  im Wege der Drei tei lung des Gesamteinkommens des Unterhalts-
pf l icht igen und beider Unterhaltsberecht igter zu ermit teln.  Hierbei s ind auf der neuen Ehe
beruhende Steuervortei le sowie die frühere Ehe nicht prägende Einkommensvortei le aus
einem Karrteresprung einzubeziehen. Ansprüche des neuen Partners sind nach Maßgabe
der  $$  1569 f .  BGB zu  berücks ich t igen,  wobe i  e in  Anspruch nach S 1570 Abs.2  BGB we-
gen el ternbezogener Gründe, die auf der Rol lenvertei lung tn der neuen Ehe beruhen, in der
Regel außer Betracht bleibt  (BGH FamRZ 2010, i i1).
Der Anspruch des geschiedenen Ehegatten ist  der Höhe nach auf den Betrag begrenzt,  der
sich ohne die aus der neuen Ehe des Verpf l ichteten erwachsenden Vortei le errechnet.

16. Bedürf t igkeit

Eigenes Einkommen des Berecht igten ist  auf den Bedarf  (Nr.  15) anzurechnen.
Erwerbseinkommen ist  um 117 zu kürzen (Nr.  15.2).

1 7 . Erwerbsobl iegenheit
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1 7  . 1

Bei Kindesbetreuung besteht bis zur Vol lendung des dr i t ten Lebensjahres eines gemein-
schaft l ichen Kindes keine Erwerbsobl iegenheit .  Gleichwohl erziel tes Erwerbseinkommen rst
überobl igator isch und nach den Umständen des Einzelfal ls zu berücksicht igen (BGH
FamRZ 2009,770: FamRZ 2009, 1124 FamRZ 2009, 1391).
Nach Vol lendung des dr i t ten Lebensjahres des Kindes kommt es bei Beurtei lung der Frage,
ob und inwieweit  der betreuende Ehegatte bei erner bestehenden Betreuungsmögl ichkeit
auf eine Erwerbstät igkeit  verwiesen werden kann, auf die Verhältnisse des Einzelfal ls an.
Bei besonderer Betreuungsbedür ' f t igkeit  des Kindes und bei nicht oder nur unzureichender
Fremdbet reuung (k indbezogene Gründe,  S  1570 Abs.  1  S .2  BGB)  kommt  e in  Unterha l tsan-
spruch auch nach Vol lendung des dr i t ten Lebensjahres des Kindes in Betracht.
Eine Erwerbstät igkeit  des betreuenden Ehegatten kann auch aus Gründen der nachehel i -
chen Sol idar i tät  ganz oder tei lweise unbi l l ig erscheinen. Hierbei s ind das in der Ehe ge-
wachsene Vertrauen tn die vereinbarte und prakt iz ierte Rol lenvertei lung und die gemeinsa-
me Ausgestal tung der Kinderbetreuung sowie der Dauer der Ehe zu berücksicht igen (el-
ternbezogene Gründe, S 1570 Abs. 2 BGB).
Die Erwerbsobl iegenheit  beurtei l t  s ich auch danach, ob eine Erwerbstät igkeit  neben der
Betreuung des Kindes zu einer überobl igat ionsmäßigen Belastung führen würde.

Die Darlegungs- und Beweislast für die Umstände, die einer vol len oder tei lwersen Er-
werbsobl iegenheit  ab Vol lendung des dr i t ten Lebensjahres des Kindes entgegenstehen,
tr i f f t  den betreuenden Ehegatten. Dies gi l t  auch, wenn ein Ti tel  über den Basisunterhalt
nach $ 1570 Abs. I  S. 1 BGB abgeändert  werden soi l .

Der Betreuungsunterhalt nach S 1570 BGB ist nicht nach S 1578 b BGB zu befristen.

1 7 . 2

In der Regel besteht für den Berecht igten im ersten Jahr nach der Trennunq keine Obl ie-
genheit  zur Aufnahme oder Ausweitung einer Erwerbstät igkeit .

1 8 . Ansprüche nach g 1615 I  BGB

Der Bedarf  nach $ 1615 |  BGB bemisst s ich nach der Lebensstel lung des betreuenden El-
terntei ls.  Er ist  auch dann nicht nach dem Einkommen des Pf l icht igen zu bemessen, wenn
dieser mit  dem betreuenden Elterntei l  zusammengelebt hat (BGH FamRZ 2OOB, i73g;
FamRZ 2010, 357).  Der Bedarf ,  der sich auch aus einem Unterhaltsanspruch gegen einen
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früheren Ehegatten ergeben kann, darf das Existenzminimum für nicht Erwerbstätige (Anm.
B V Nr.2 der  Düsseldor ferTabel le)  n icht  unterschre i ten (BGH FamRZ2O1O,357,  FamRZ
2010,444).

Zur Frage der Berücksichtigung eigener Einkünfte, zu Abzügen und zur Erwerbsobliegen-
heit gelten die Ausführungen für den Ehegatten entsprechend.

19. Elternunterhalt

Der Bedarf der Eltern bemisst sich in erster Linie nach deren Einkommens- und Vermö-
gensverhältnissen. Mindestens muss jedoch das Existenzminimum eines Nichterwerbstäti-
gen (Anm. B V Nr .2 der  Düsseldor ferTabel le)  s ichergeste l l twerden.  Dar in  s ind Kosten der
Kranken- und Pflegeversicherung nicht enthalten. Etwaiger Mehrbedar-f ist zusätzl ich aus-
zugle ichen.

20. Lebenspartnerschaft

Bei Getrenntleben oder Aufhebung der Lebenspartnerschaft gelten SS 12, '16 LPartG.

Leistungsfähigkeit und Mangelfal I

21.  Selbstbehal tdesVerpf l ichteten

2 1 . 1
Der Unterhaltsverpfl ichtete ist leistungsfähig, wenn ihm der Selbstbehalt verbleibt. Es ist zu
unterscheiden zwischen dem notwendigen ($ 1603 Abs.2 BGB) und dem angemessenen
Selbstbehalt.

2 1 . 2
Der notwendige Selbstbehalt bemisst sich nach Anm. A. 5 Abs. '1 und B. lV der Düsseldorfer
Tabelle. Er gi l t  gegenüber minderjährigen unverheirateten und ihnen gleichgestel l ten voll jähri-
gen Kindern (S 1603 Abs.  2  SaIz2 BGB).
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z  t . J

Der angemessene Selbstbehalt gi l t  gegenüber vol l jährigen Kindern, die minderjährigen Kin-
dern nicht gleichgestel l t  sind, dem Ehegatten, der Mutter oder dem Vater eines nicht ehelich
geborenen Kindes gemäß S 1615 | BGB sowie den Eltern des Unterhaltsverpfl ichteten.

2 1 . 3 . 1
Der angemessene Selbstbehalt gegenüber vol l jährigen Kindern (S 1603 Abs. 1)beträgt nach
Anm. A.  5  Abs.  2  der  Düsseldor fer  Tabel le  1 .100 EURO.

2 1 . 3 . 2
Der angemessene Selbstbehalt gegenüber dem Ehegatten sowohl beim Trennungs- als auch
beim nachehel ichen Unterhal t  und gegenüber  Ansprüchen nach S 1615 |  BGB beträgt '1 .000
EURO, unabhängig davon, ob der Unterhaltspfl ichtige erwerbstätig ist oder nicht.

z  |  . J . 3

Der Selbstbehalt  gegenüber Eltern beträgt gemäß D.1 der Düssetdorfer Tabel le 1.400 EURO.

2 1 . 4
Vortei le durch das Zusammenleben mit  einem Ehegatten oder Partner können eine Herabset-
zung des notwendigen Selbstbehalts rechtfert igen.

22. Bedarf  des mit  dem Pfl icht igen zusammenlebenden Ehegatten

Insoweit  wird auf Anm. B. Vl der Düsseldorfer Tabel le verwiesen.

23. Mangelfal l

z ö .  I

Ein Mangelfal l  l iegt vor,  wenn das Einkommen des Unterhaltsverpf l ichteten zur Deckung sei-
nes Selbstbehalts und der gleichrangigen Unterhaltsansprüche der Berecht igten nicht aus-
reicht.  FÜr diesen Fal l  ist  die nach Abzug des Eigenbedarfs (Selbstbehalts) des Unterhalts-
pf l icht igen verbleibende Vertei lungsmasse auf die gleichrangigen Unterhaltsberecht igten im
Verhältnis ihrer jewei l igen Einsatzbeträge gleich mäßig zu vertei  len.
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23.2

Die Einsatzbeträge im Mangelfal l  belaufen sich bei minderjährigen und diesen nach $ 1603
Abs.3, S.2 BGB gleichgestel l ten Kindern auf den Mindestunterhalt der jeweil igen Altersstufe
nach der Düsseldorfer Tabelle nach den jeweil igen Zahlbeträgen.

24. Rundung

Der Unterhalt ist auf vol le Euro zu runden.

25. Ost - West - Fälle

überholt

Anhang

Rechenbeisp ie l  zu Nr .  15.2

a)
Nur  e in  Ehegat te hat  E inkommen:
Erwerbseinkommen V: 2. '100 €
B (ohne Einkommen) ist wegen Krankheit erwerbsunfähig
Ehegattenunterhalt:  2.100 € x 317 = 900 €

b)
beide Ehegatten haben prägendes Einkommen:
Erwerbseinkommen V:  2. '100 €
Erwerbseinkommen B: 1.400 €
Unterhaltsberechnung nach der euotenbedarfsmethode (vql. Nr. 15.2)
Der Bedarf beträgt 1.700 €,
näml ich 2.100 x3 l7 + 1.400 x 4t7.
Auf den Bedarf von 1.700 € ist das Erwerbseinkommen B von 1.400 € mit717 anzurecnnen.
Es bleibt ein ungedeckter Bedarf (Anspruch) von 300 €.
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Verkü rz teUn te rha | t sbe rechnung ind iesemFa | |nachder@'
(2.100 -  1 .400 )  x  317 = 300 €

c)
beide Ehegatten haben prägendes Einkommen, B hat zusätzl ich nicht prägende Einkünfte (z
B. Lottogewinn, Erbschaft, nach unvorhersehbarem Karrieresprung, unzumutbares Einkom-
men):
prägendes Erwerbseinkommen V: 2.100 €
prägendes Erwerbseinkommen B: 1.050 €
zusätzl iches nicht prägendes Zinseinkommen B: 350 €
unterhaltsberechnung nach der euotenbedarfsmethode (Nr. 15.2):
Bedarf B: 2.100 x 317 + 1 .050 x 417 = .1 .500 €
anzu recn nen:
das prägende Erwerbseinkommen von B (1050 xTlT)  1.050 €
das nicht prägende Einkommen von B 350 €
Restbedarf ( = Anspruch): 100 €

Unterhaltsberechnung nach der Addit ionsmethode:
Bedar f  B:  112 (2.100 € x  6 t7 + j .050 x 617)  = 1.350 €
anzurecn nen:
Gesamteinkommen B:  1 .050 € x  617 + 350 = i .250 €
Restbedar-f (Anspruch) j 0O €

d)

V hat prägendes, B hat nicht prägendes Einkommen (Zinsen aus nach Scheidung angefal le-
ner  Erbschaf t ) .  Be i  B ,  n ich t  be iV ,  i s t t rennungsbed ing ter  Mehrbedar f  von  150€zu berück-
sicht igen:

Prägendes Erwerbseinkommen V: 2. jOO €
nrcht prägendes Zrnsernkommen B: 300 €
Unterhaltsberechnung nach der Anrechnunqsmethode:
Bedarf  B: 317 x 2.100 = 900 €
t rennungsbedingter Mehrbedarf  B: 1S0 €
Gesamtbedarf  B: 1.050 €
anzurechnen:717 x 300 = 300 €
Restbedarf: 750 €.
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V ist  le istungsfähig, wei l  ihm mit  1 .350 € mehr als sein Bedarf  von (2.100 x 417 =) '1 .200 €
verbleibt.

Zu Nr.  23 Mangelfal l
Wegen der Unterhaltsberechnung im Mangelfal l  wird auf das Rechenbeispiel  in der Düssel-
dorfer Tabel le unter C. Bezug genommen


